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Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung  
der Hochschule Bremen 

für den Studiengang Angewandte Wirtschaftssprachen 
und Internationale Unternehmensführung (Fachspezifischer Teil) 

Vom 2. April 2024 

Der Rektor der Hochschule Bremen hat am 9. Juli 2024 gemäß § 110 Absatz 3 
des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 28. März 2023 (Brem.GBl. S. 305), die vom Fakultätsrat der Fakultät 1 auf der 
Grundlage von § 87 Satz 1 Nummer 2 BremHG in Verbindung mit § 12 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 der Grundordnung der Hochschule Bremen vom 16. Dezember 
2008 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 1/2010), die zuletzt durch 
Ordnung vom 17. November 2020 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 
1/2022) geändert wurde, sowie § 62 Absatz 1 BremHG beschlossene Ordnung zur 
Änderung der Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Studien-
gang Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung 
(Fachspezifischer Teil) genehmigt. 

Artikel 1 

Die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Studiengang Ange-
wandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung vom 19. April 
2022 (Brem.ABl. S. 275) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Studierende, die das Studium vor dem 1. September 2020 
aufgenommen haben, legen die Bachelorprüfung nach den bis zum 31. 
August 2020 gültigen Bedingungen ab. Auf Antrag können sie die 
Bachelorprüfung nach dieser Ordnung ablegen mit der Maßgabe, dass 
erbrachte Leistungen soweit wie möglich anerkannt werden. Diese 
Regelung gilt bis zum Ende des Sommersemesters 2025. Danach muss 
die Bachelorprüfung nach den Bedingungen dieser Ordnung abgelegt 
werden mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich 
anerkannt werden.“ 
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b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

3. In Anlage 2 erhält Nummer 1a folgende Fassung: 

„a) Der Auslandsaufenthalt in der Zielregion ist grundsätzlich im Anschluss an 
das 4. Studiensemester durchzuführen. Er besteht aus einem einsemestrigen 
Studienaufenthalt an einer Hochschule und einem Betriebspraktikum in der 
Zielregion. Die reguläre Vorlesungs- und Prüfungszeit an der Hochschule 
sowie das Betriebspraktikum in der Zielregion dürfen insgesamt 40 Wochen 
nicht unterschreiten.“ 

Artikel 2 

Diese Änderungsordnung tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. 

Genehmigt, Bremen, den 9. Juli 2024 

Der Rektor der Hochschule Bremen 
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